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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1981

Norm

ABGB §1053

ABGB §1090 IIf

Rechtssatz

Daß Maschinen vom Hersteller schon lange vor dem Vertragsabschluß zwischen ihm und der Leasinggesellschaft

unmittelbar den Kunden verkauft wurden, steht der nachträglichen Überlassung dieser Geräte im Wege eines

Finanzierungsleasing durch die Leasinggesellschaft nicht entgegen, wenn die betre<enden Kunden mit der

entsprechenden Abänderung der Verträge einverstanden sind.
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